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Kurz informiert

▶▶ Ordnungsgemäße Kassenführung
manipulationssichere registrierkassen werden Pflicht

| Durch das Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundauf
zeichnungen vom 22.12.16 (BGBl I 16, 3152) erhält die Kassenführung mittels 
Registrierkassen neue Spielregeln. Bei vielen Punkten gibt es aber zumindest 
in zeitlicher Hinsicht vorerst Entwarnung, wie der folgende Überblick zeigt. |

mit Wirkung ab 29.12.16 wurde § 146 Abs. 1 AO angepasst. Danach sind Kassen
ein und Kassenausgaben täglich festzuhalten (zuvor als SollVorschrift aus
gestaltet). Zudem wurde die Einzelaufzeichnungspflicht nun auch gesetzlich 
verankert. Eine Ausnahme besteht aus Zumutbarkeitsgründen beim Verkauf 
von Waren an eine Vielzahl von nicht bekannten Personen gegen Barzahlung. 

Beachten Sie | Bereits das BMF (26.11.10, IV A 4  S 0316/08/1000407) sah für 
elektronische Registrierkassen eine Einzelaufzeichnungspflicht vor. Jedoch 
gab es für EDVRegistrierkassen ohne Einzelaufzeichnung und ohne Daten
exportmöglichkeit Erleichterungen, wenn diese nicht mit Softwareanpassun
gen und Speichererweiterungen aufgerüstet werden konnten. Da dieses Zuge
ständnis zum 31.12.16 endete, sind diese Geräte ab 2017 nicht mehr einsetzbar.

Ab 2018 besteht die Möglichkeit einer KassenNachschau. Diese erfolgt grund
sätzlich beim Steuerpflichtigen durch einen Amtsträger der Finanzbehörde  
– und zwar ohne vorherige Ankündigung und außerhalb einer Außenprüfung. 

Ab 2020 treten die wesentlichen Neuerungen des Gesetzes in Kraft. Zu nen
nen sind insbesondere folgende Punkte:

▶� Elektronische Aufzeichnungssysteme müssen über eine zertifizierte tech
nische Sicherheitseinrichtung verfügen. 

▶� Erweiterung der Steuergefährdungstatbestände des § 379 AO.
▶� Mitteilungspflicht über das verwendete Aufzeichnungssystem.
▶� Grundsätzlich verpflichtende elektronische Belegausgabe bei elektroni
schen Aufzeichnungssystemen.

PrAXiSHinWeiS | Wurden Registrierkassen nach dem 25.11.10 und vor dem 
1.1.20 angeschafft, dann dürfen diese Kassen bis zum 31.12.22 weiter verwendet 
werden. Voraussetzung: Sie entsprechen den Anforderungen des BMFSchrei
bens vom 26.11.10 (u. a. Einzelaufzeichnungspflicht) und sie sind bauartbedingt 
nicht aufrüstbar, sodass sie die neuen Anforderungen des § 146a AO (u. a. zertifi
zierte technische Sicherheitseinrichtung) nicht erfüllen.
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wesentlichen 
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▶▶ Unterhaltsleistungen nach § 33a EStG
elterngeld des unterhaltsempfängers mindert Höchstbetrag

| Das Elterngeld zählt bei der Berechnung des abzugsfähigen Unterhalts
höchstbetrags in vollem Umfang und damit einschließlich des Sockelbe
trags (300 EUR monatlich) zu den anrechenbaren Bezügen des Unterhalts
empfängers. Diese Handhabung der FÄ hat der BFH (20.10.16, VI R 57/15, 
AbrufNr. 190632) nun bestätigt. |
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Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

Ihr Abonnement

Mehr als eine Fachzeitschrift

Print: das Heft

• Kurz, prägnant, verständlich

• Konkrete Handlungsempfehlungen

• Praxiserprobte Arbeitshilfen

Online: die Website

mbp.iww.de

•  Aktuelle Ausgabe bereits eine Woche 
vor Heftauslieferung verfügbar

• Ergänzende Downloads

• Ausgabenarchiv mit Urteilsdatenbank

Mobile: die myIWW-App für Apple iOS und Android

iww.de/SL1913

•  Funktionen der Website für mobile Nutzung 
optimiert

•  Offline-Nutzung möglich, z. B. im Flugzeug

Social Media: die Facebook-Fanpage

facebook.com/mbp.iww

• Aktuelle Meldungen aus der Redaktion

• Forum für Meinung und Diskussion

• Kontakt zu Experten und Kollegen

• Kurz, prägnant, verständlich• Kurz, prägnant, verständlich


